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INTERNATIONAL OFFICE 

 

Ausschreibung 

Erasmus+-geförderte Lehr-, Fort- und Weiterbildungsaufenthalte 
weltweit 

Das International Office der KU schreibt aktuell folgende Erasmus+-Förderungen aus: 
 
1. Für alle Dozierenden der KU:  
Lehraufenthalte weltweit (STA-Mobilitäten) 
Gefördert werden Lehraufenthalte weltweit1 an Partneruniversitäten der KU2, insofern folgende Kri-
terien erfüllt werden: 

• mindestens 8 UE Lehre pro Woche an der Partneruniversität 
• Die Partneruniversität muss bereit sein, ein Inter-Institutional Agreement (IIA, Erasmus+-

Abkommen) mit der KU abzuschließen und die Teilnahme zu bestätigen (Mobility Agree-
ment vor Reiseantritt und Aufenthaltsbestätigung nach Abschluss der Mobilität). 

 
 

2. Für alle wissenschaftlichen und wissenschaftsunterstützenden Beschäftigten der KU:  
Fort- und Weiterbildungsaufenthalte weltweit (STT-Mobilitäten) 
Gefördert werden Hospitationen (Job-Shadowing), die Teilnahme an Fortbildungsangeboten an 
weltweiten¹ Partneruniversitäten² der KU sowie berufs-und fachspezifische Sprachkurse weltweit in-
sofern folgende Kriterien erfüllt werden: 

• Hospitationsaufenthalte müssen in vergleichbaren Einrichtungen an Partneruniversitäten 
der KU durchgeführt und eigenverantwortlich organisiert werden. Das International Office 
der KU unterstützt gerne bei der Kontaktaufnahme. 

• Berufs- und fachspezifische Sprachkurse können nur ab einem fortgeschrittenen Sprach-
niveau gefördert werden. Generelle Sprachkurse (ähnlich dem Angebot des Sprachenzent-
rums der KU) werden nicht gefördert. 
 

 
Förderzeitraum 
Ab sofort bis zum 31. Oktober 2023 
 
Förderdauer 
Mindestens fünf, maximal 30 Tage 
  

                                                
1 Alle Länder weltweit, mit Ausnahme der Erasmus+ Programmländer (EU-Länder, Island, Liechtenstein, Nord-
mazedonien, Norwegen, Serbien, Türkei), sowie Belarus, Nordkorea, Russland, Syrien und Länder für die eine 
Reisewarnung des Auswärtigen Amts besteht. 
2 Alle Partneruniversitäten der KU, mit welchen ein aktives Kooperationsabkommen besteht.  
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Finanzielle Förderung 
Die finanzielle Förderung setzt sich aus folgenden Tages- und Entfernungspauschalen zusammen: 

• 1. - 14. Tag:  180,- EUR / Tag 
• 15. - 30. Tag:  126,- EUR / Tag 
• Geförderte Reisetage: 

o bei An- und Abreise mit Flugzeug / Auto: maximal 2 geförderte Reisetage 
o bei umweltfreundlichen Verkehrsmitteln: maximal 6 geförderte Reisetage 

 
• Entfernungspauschalen: 

 
Distanz von Eichstätt bzw. 
Ingolstadt 

Entfernungspauschalen 
für Flugreisen / Autofahr-
ten 

Entfernungspauschalen für Bahnrei-
sen / umweltfreundliche Verkehrsmittel  

100 bis 499 KM 180 EUR 210 EUR 
500 bis 1999 KM  275 EUR  320 EUR  
2000 bis 2999 KM  360 EUR  410 EUR  
3000 bis 3999 KM  530 EUR  610 EUR  
4000 bis 7999 KM  820 EUR  
8000 KM oder mehr  1.500 EUR  

 
Bewerbungsfrist 
Anträge können ab sofort und laufend gestellt werden. Förderzusagen werden vorbehaltlich der Ver-
fügbarkeit der Mittel getroffen. 
 
Einzureichende Dokumente 
Siehe:  
https://www.ku.de/international/mitarbeitende-der-ku/wissenschaftliches-personal/erasmus-sta-stt  

 
Antragsstellung 
Über Mobility-Online (bitte authentifizieren Sie sich mit Ihrer KU-Kennung) 
 
Kontakt bei Nachfragen 
Thomas Grubauer 
Erasmus+-Hochschulkoordinator 
08421 93 21016 
thomas.grubauer(at)ku.de 
 

https://www.ku.de/international/mitarbeitende-der-ku/wissenschaftliches-personal/erasmus-sta-stt
https://mobility.ku.de/LoginServlet?identifier=EICHSTA01&sprache=de&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=L&aust_prog=STA&trans_roll_id=9&fromApplication=1

